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Bei Beobachtung dieser Borsichtsmaßregeln kann weder der Arzt noch der

Kranke durch die Nöntgenstrahlen geschädigt werden. Es ist somit kein Grund dazu

vorhanden, dieses so überaus wertvolle diagnostische und therapeutische Hülfsmittel
irgendwie einzuschränken. (Deutsches Rotes Kreuz.)

Schweizerischer Samariterbuud.

Die außerordentliche Delegiertenversammlung in Aarauhatam
15. Oktober bei schwacher Beteiligung (vertreten war ungefähr der dritte Teil der

Sektionen) stattgefunden; der am gleichen Tag stattfindende bernische Rotkreuztag
hat dem Besuche der Delegiertenversammlung sichtlich Eintrag getan.

Die von Herrn L. Cramer geleiteten Verhandlungen nahmen folgenden Ver-
lauf, nachdem ein Antrag, das Trakrandnm 4 von der Liste abzusetzen, bekämpft
und zurückgezogen worden war:
ist) 1. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Delegiertenversammlung in
Zosingen, 1905.

2. Ueberwiegende Zustimmung zum Festhalten am Vororts system, jedoch
mit der vom Oberfeldarzt vorgeschlagenen Modifikation, daß nach jedem Ablauf
einer dreijährigen Amtsdauer ein obligatorischer Wechsel stattzufinden hat.

3. Als Vorort wurde nach massenhaften Ablehnungen anderer Sektionen Bern
bestimmt; ein Antrag, Zürich nochmals als Vorort zu bestätigen, wurde vom ab-
tretenden Zentralvorstand im Hinblick auf die Erledigung von Traktandum 3 verworfen.

4. Ein einläßliches Referat des Vorstandsmitgliedes Or. Siegfried über die

Angelegenheit der Gratifikationen wurde entgegengenommen und ohne Gegenantrag
genehmigt.

ö. Bon den Anträgen der Sektion Laupen erhielt derjenige betreffend zu-
künftige Vorlegung eines Budgets die Genehmigung der Versammlung, nachdem
auch der Zentralvorstand seine Zustimmung erklärt hatte; dagegen wurde der zweite
Lanpener Antrag (Zustellung der Jahresrechnung an die Sektionen schon vor der

Delegiertenversammlnng) durch eine Anregung des Oberfeldarztes, die Rechnnngs-
Passationen jeweilen durch eine Delegation der Revisoratssektionen am Sitze des

Zentralvorstandes, also nicht mehr auf dem Zirkulationswege vornehmen zu lassen,

ersetzt und erhielt die Billigung der Versammlung; hierbei soll es die Meinung
haben, daß alljährlich eine Revisoratssektion obligatorisch ausscheidet und durch
eine neue Sektion ersetzt wird.

6. Der neue Vorort wird beauftragt, die ans der heutigen Versammlung sich

ergebenden Neuerungen und Anregungen einläßlich zu prüfen, in Form eines Ge-
schäftsreglementes zu redigieren und der nächsten Delegiertenversammlnng zur Ge-

nehmigung vorzulegen. Der neue Vorort wird somit die Kompetenzen des Zentral-
Vorstandes abgrenzen, die Beziehungen zum Roten Kreuz und zum Zentralsekretariat
ordnen, ein Budget aufstellen und — was nicht das Geringste ist, dafür sorgen,
daß für die künftigen Delegiertenversammlungen ein möglichst leicht zn handhabendes
Verfahren eingeführt wird, welches neben den geschäftlichen Angelegenheiten anch

noch Raum läßt zn belehrenden Mitteilungen.
7. Nach einem Abschiedswort des abtretenden Zentralpräsidenten und nach

Verdankung der langjährigen Dienste, welche die Züricher dem Samariterwesen
geleistet haben, durch Herrn Michel (Bern), erhebt sich die Versammlung zu Ehren
des zurücktretenden Zentralvorstandes, worauf (abends 5 Uhr) Schluß erklärt wurde.
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